
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1948/9/30 4Ob19/48
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1948

Norm

AngG §23 Abs1 IA

Rechtssatz

Wird ein Dienstverhältnis, das nach der Einführung der Tarifordnung A in Österreich (01.10.1938) begründet und das

deren Bestimmungen unterstellt worden ist, durch Kündigung des Dienstgebers gelöst, besteht kein Anspruch auf eine

Abfertigung im Sinn des § 23 AngG.

Entscheidungstexte

4 Ob 19/48

Entscheidungstext OGH 30.09.1948 4 Ob 19/48

Veröff: SZ 21/140

Schlagworte

SW: Arbeitgeber, Angestellte, Auflösung, Ende, Beendigung
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